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Infos aus dem Zentralbetriebsrat 

 

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Auch im Zentralbetriebsrat und in den 
Betriebsratsbüros versuchen wir der-
zeit, unsere innerbetrieblichen Kon-
takte soweit wie möglich zu reduzie-
ren. 

Aus diesem Grund sagen wir viele Sit-
zungen ab, einige Besprechungen 
können auf Videokonferenzen umge-
stellt werden und bei einigen Termi-
nen stellt sich heraus, dass die nöti-
gen Absprachen problemlos per E-
Mail und Telefon getroffen werden 
können. 

Trotz alledem sind wir als Zentralbe-
triebsrat und als Betriebsräte natürlich 
für Sie da. Den persönlichen Kontakt 
möchten wir in unseren Büros als 
Drehscheibe für Kolleginnen und Kol-
legen aber möglichst reduzieren. Sie 
erreichen uns per E-Mail oder auch te-
lefonisch. 

Herzlichst, 

   
Branko Novaković &  Erich Linner 
ZBR-Vorsitzender Stv. Vorsitzender 

  
Helmut Freudenthaler & Christian Schulz 

BA-Vorsitzende MC & NMC 

Wohin richte ich meine arbeitsrechtliche Frage im Zusammen-
hang mit Covid-19? 
Die Kollegiale Führung informiert regelmäßig über KoFü-Newsletter, 
zuletzt am 13. März. Diese Newsletter decken viele der möglichen 
Themen ab. Was auch uns als Zentralbetriebsrat wichtig ist: es ist 
sinnvoll, dass Personalthemen von einer Stelle zentral bearbeitet wer-
den. Darum möchten wir Sie nochmals auf die Hotline 83-5000 hin-
weisen, die von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 
Uhr in der Personalabteilung eingerichtet wurde. Außerhalb der Be-
triebszeiten können Sie Ihre Fragen zu Meldungen bei Kontakt mit in-
fizierten Personen, Aufenthalten in Risikogebieten oder Möglichkeiten 
bei Betreuungspflichten von Kindern auch an personalser-
vice@kepleruniklinikum.at richten. 

Wohin richte ich meine medizinischen Fragen? 
Wenden Sie sich dafür bitte an die Gesundheitshotline 1450. 

Mein Vorgesetzter hat mir angeboten, ich bräuchte nicht in die 
Arbeit kommen. Bin ich also vom Dienst freigestellt? 
Nein, in diesem Fall würden Sie Urlaub oder Zeitausgleich konsumie-
ren. Es wird in den nächsten Wochen Bereiche geben, in denen die 
Vorgesetzten Personal, das nicht unabkömmlich ist, zum Urlaubs- o-
der Zeitausgleich-Konsum auffordern werden. Als Zentralbetriebsrat 
stehen wir dieser Möglichkeit grundsätzlich positiv gegenüber. Wir 
möchten aber natürlich betonen, dass niemand zum Urlaubs-/ZA-Kon-
sum gezwungen werden kann. Sollten Sie in ihrem Bereich wegen 
Leistungsreduktionen aber nicht benötigt werden, ist ein Einsatz in ei-
nem anderen Bereich der KUK, etwa bei den eingerichteten Schleu-
sen, problemlos möglich. 

Was, wenn im Zuge der Covid-19-Bekämpfung arbeitsrechtlich 
doch etwas schiefgegangen ist? 
Wenn zB in der momentanen Lage auf die korrekte Abrechnung ei-
ner Zulage, einer Überstunde vergessen wurde oder eine Zeitauf-
zeichnung nicht stimmt, werden wir alle diese Punkte gerne gemein-
sam mit Ihnen prüfen und an die Personalabteilung zur Korrektur 
weiterleiten, nachdem wieder ein halbwegs geregelter Ablauf in un-
serem Klinikum Einzug gehalten hat. 
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